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Jahr Nettoausgaben in Mio. € 

2015 ca. 1.517,6 

2016 ca. 1.580,9 

2017 ca. 1.646,8 

2018 ca. 1.715,5 

2019 ca. 1.787,0 

2020 ca. 1.861,5 

2021 ca. 1.939,2 

2022 ca. 2.020,0 

2023 ca. 2.104,3 

2024 ca. 2.192,0 

2025 ca. 2.383,4 

I. Allgemeine Entwicklungen 

1. Finanzbedarf der vom Land zu bestimmenden Träger der Eingliederungshilfe 

Mit Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) am 16.12.2016 erfolgt ein 

Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe. Durch die Herauslösung der Aufgabe aus 

dem SGB XII handelt es sich bei der Eingliederungshilfe um eine neue Aufgabe für den 

vom Land zu bestimmenden Träger der Eingliederungshilfe. Sämtliche Veränderungen 

unterliegen daher der Konnexität. 

Nach Angaben des Statistischen Landesamts betrugen die Nettoausgaben im Jahr 2015 

für die Eingliederungshilfe in Baden-Württemberg 1.517.633.547 €. Die Bundesregierung 

geht (entsprechend dem durchschnittlichen Wachstum der Ausgaben für die Eingliede­

rungshilfe in den Jahren 2010 bis 2014) auch künftig von einer jährlichen Ausgabenstei­

gerung um 4,17 % aus (siehe Gesetzentwurf der Bundesregierung zum BTHG - BT-Drs. 

18/9522, Seite 209). 

Auf dieser Grundlage ergibt sich folgende Entwicklung: 1 

I , 

In Höhe dieser Kosten wird Konnexität ausgelöst, sobald das Land die Stadt- und Land­

kreise als neue Träger der Eingliederungshilfe bestimmt. 

2. Mehrkosten durch das BTHG 

Die Auswirkungen in Folge des Bundesteilhabegesetzes sind als Mehrkosten hinzuzu­
rechnen. 

1 Die Nettoausgaben steigen nach dieser Prognose von 2015 bis 2025 um ca. 866 Mio. € 
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11. Folgen des Bundesteilhabegesetzes 

1. Bewertung der Auswirkungen gesetzlicher Änderungen 

Eine zuverlässige Schätzung der Mehrkosten durch das BTHG ist nicht möglich, da 

viele Fakten (noch) nicht bekannt sind bzw. nur durch eine Umfrage ermittelt werden kön­

nen. Daher konnten nur grobe Überlegungen angestellt werden . 

Aus diesem Grund hat auch der Bundesrat unter Mitwirkung Baden-Württembergs vor 

Zustimmung zum BTHG in seiner Sitzung am 16.12.2016 eine intensive Evaluation der 

beabsichtigten BTHG-Änderungen eingefordert und in Teilen die Inkrafttretenszeitpunkte 

einzelner gesetzlicher Regelungen nach hinten verschoben (siehe BR-Drs. 711/16). 

Eine erste überschlägige Schätzung der Mehrkosten infolge des BTHG für die Stadt- und 

Landkreise in Baden-Württemberg als künftige Träger der Eingliederungshilfe in den Jah­

ren 2017 bis 2019 kann daher in keinem Fall den aktuell laufenden Evaluierungen vorgrei­

fen. Nachfolgende Ausführungen stellen demnach zunächst nur einen groben Orientie­

rungsrahmen dar. Darauf aufbauend werden die Angaben des Bundes und des Landes 

Baden-WOrttemberg wie folgt bewertet: 

3. Darstellung der Auswirkungen durch den Bund 

In der Begründung des Gesetzentwurfes der Bundesregierung zum BTHG (siehe BT­

Drs. 18/9522, S. 208ft) sind folgende bundesweite finanzielle Auswirkungen bezogen auf 

die Leistungen aufgeführt. Es wird dabei zwischen Leistungen ohne und mit Erfüllungs­

aufwand (Personal- und Sachkosten) unterschieden. 

Art I Jahr 
Bundesweit 

2017 
(Mio. €) 

2018 
(Mio. €) 

2019 
(Mio. €) 

2020 
(Mio. €) 

Verbesserungen bei der 
Einkommens- und Vermö­
gensanrechnung 

+91 ,0 +95.0 +99,0 +355,0 

EinfOhrung Budget fOr Arbeit. 
Andere Anbieter ° +33,0 +67,0 +100,0 

Verbesserungen Teilhabe 
an Bildung 0 0 0 +3,0 

Trennung der Fachleistungen 
vom Lebensunterhalt, Zuord­
nung des Mittagessens zum 
Lebensunterhatt (GruSi)* 

, 
-76,0* -79,0* -82,0* -378,0 
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Art I Jahr 
Bundesweit 

2017 
(Mio. €) 

2018 
(Mio. €) 

2019 
(Mio. €) 

2020 
(Mio. €) 

Einführung trägerObergrei­
fendes Teilhabeplanverfah­
ren-* 

+10,0·· +50,0·· +50 ,0·· +50,0·· 

Effizienzrendite durch 
bessere Steuerung 0 0 0 -100,0 

EinfOhrung Frauenbeauftrag­
te, Werkstatträte** +5,0** +20,0** +20,0*· +20,0­

Gesamt Länderl 
Gemeinden It. Bund +30,0 +119,0 +154,0 +50,0 

Aufgrund eigener Beteeh­
nungen beteinigte Zahlen 
Mehraufwand ohne Entlas­
tung Grundsicherung* und 
ohne ErfDllungsaufwaoo-­

+91,0 I +128,0 +166,0 +20,0 

+ ErlDllungsaufwand 
(Persona/- und Sachkosten** +43,0 +43,0 +43,0 +43,0 

Bet8Chneter 
Gesamtaufwand +134,0 +171,0 +209,0 +63,0 

Erläuterungen: 

* Die Regelungen des § 42b Abs. 28GB XII treten in Abweichung vom Regierungsent­

wuri erst zum 01.01.2020 in Kraft (vgl. Art. 13 Nr. 15 BTHG). Daher eriolgt die komplette 

Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe vom Lebensunterhalt mit Erweite­

rung der Grundsicherungsleistungen des Bundes ebenfalls erst zum 01.01.2020 (Ände­

rung §§ 42, 42a Abs. 5 und 6 SGB XII durch Art. 13 Nr. 14-15 BTHG). Eine Entlastung 

der Kommunen durch höhere Leistungen der Grundsicherung des Bundes tritt so­

mit erst ab dem Jahr 2020 ein. Bis 31 .12.2019 gilt zur Berechnung der Vergütungen die 

Übergangsregelung des § 139 SBG XII. 

** Hier nachrichtlich, da laut Regierungsbegründung und Sozialministerium Baden­

Württemberg dem Erfüllungsaufwand zuzurechnen, weshalb sich der Leistungsaufwand 

entsprechend reduziert. Der Regierungsentwuri (S. 215-225) geht von einem Erfüllungs­

aufwand (Personal- und Sachaufwand usw.) bei den Kommunen zur Umsetzung des 

BTHG in Höhe von jährlich insgesamt 43,012 Mio. € aus. Enthalten sind hierin zusätzli­

ches Personal und dessen Qualifizierung. Dazu kommt ein einmaliger Umstellungsauf­

wand von 15,0 Mio. €, der vom Land nicht berücksichtigt wurde. 
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4. 	Darstellung der Auswirkungen durch das Land 

Das Land hat selbst keine eigenen Berechnungen vorgenommen. Bei der Ermittlung der 

Mehrkosten durch das BTHG für Baden-Württemberg greift das Land auf die Berechnun­

gen des Bundes zurück und bringt diese mit anteilig 10 % für Baden-Württemberg zum 

Ansatz. Der Anteil von 10% ergibt sich aus folgender Darstellung: 

Jahr Bundesgebiet Baden-WürttembeM 

2017 
58 Mio. 

(davon 43 Mio. Erfüllungsaufwand) 
5,8 Mio. 

2018 
92 Mio. 

(davon 43 Mio. Erfüllungsaufwand) 
9,2 Mio. 

2019 
127 Mio. 

(davon 43 Mio. Erfülluqgsaufwand) 
12,7 Mio. 

(ab) 2020 

23 Mio. 

(davon 43 Mio. Erfüllungsaufwand, im 

Übrigen 20 Mio. Entlastungen!) 

2,3 Mio. 

Die uns vorliegenden Zahlen des Landes Baden-Württemberg können in dieser Pauscha­

lität (58. Mio. € gesamt) nicht bewertet werden. Zur Ermittlung der konnexitätsrelevanten 

Auswirkungen wird empfohlen, die nachfolgenden Einschatzungen zugrunde zu legen. 

4. Erste Einschätzung des KVJS zu den erwarteten finanziellen Auswirkungen des 

BTHG in Baden-Württemberg ab 2017 

4.1 	 Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung 

4.1.1 Verbesserungen des Einkommens für Werkstattbesucher 

• 	 Erhöhung und Freilassung des Arbeitsförderungsgeldes 

für Besucher des Arbeitsbereiches der WfbM von 26 € auf 52 € ab 01.01.2017. (Nach­

träglich durch den Bundesrat - Drucksache 18/10523 Seite 9 und 17- als § 59 Abs. 2 

SGB IX neu eingefügt und in § 43 Satz 2 SGB IX geändert). Bei ca. 30.000 Werkstatt­

beschäftigen mit 26 € x 12 Monate führt dies zu Mehrausgaben von jährlich insge­

samt ca. 9.5 Mio €. 

• 	 Erhöhung des Freibetrags nach § 82 Abs. 3 Satz 25GB XII 

Vom Werkstatteinkommen ist ab 01.01.2017 wie bisher ein Grundbetrag von einem 

Achtel des Regelsatzes freizulassen jedoch vom übersteigenden Betrag 50 % (statt 

bisher 25 %). Für ca. 28.000 Personen in WfbM wird eine Einkommensverbesserung 

von monatlich 10 € somit jährlich 120 € angenommen. Dies ergäbe für Baden­

Württemberg einen Mehraufwand von insgesamt ca. 3 Mio. €. 
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Anlage 2 zur Darstellung der finanziellen Entwicklungen der Eingliederunghilfe 2015 - 2019 

.. 
Zusammenfassung finanzieller Auswirkungen durch das BTHG Stand: 22.08.2017 

Art I Thema Bund (It. Kabinettsentw.) Mio. € Land (10 % Bund) Mio. € KYJ5-Schätzung für Baden-Wurtt. Mio. € 

Jahr 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 lO18 2019 

Verbesserungen bei der 
Einkommens- und 
Vermögensanrechnung* 

91.0€ 95.0€ 99.0€ ? ? ? 34.5€ 34,5€ 34,5€ 

Einführung Budget für 
Arbeit , Andere 
Leistungsanbieter 

0,0 € 

I 

33,O€ 67,0€ ? ? ? O,OE 35,O€ 35,O€ 

Verbesserungen Teilhabe 
an Bildung 

gilt erst ab 2020 ? ? ? gilt erst ab 2020 

Trennung der 
Fachleistungen vom 
Lebensunterhalt...... 

(-76,0 €)* (-79,0 €). (-82,00)* ? ? ? vor 2020 nicht getrennt 

Einführung 
trägerü berg reifendes 
Teilhabeverfahren"'* 

10,0 € 50,O€ 50.0€ ? ? ? 0 28,O€ 28,O€ 

Effizienzrendite durch 
bessere Steuerung 

gilt erst ab 2020 I ? ? ? kein Abzug gerechtfertigt 

Einführung 
Fra uen bea uftragte, 
Werkstatträte*** 

(+5,0) (+20,0) (+20,0) ? ? ? 2,O€ 2,Oe 2,O€ 

Gesamt Länderl 
Gemeinden 

30,O€ 119,0 € 154,0 € 5,8 € 9,2€ 12,7 € 36,5€ 99,5 € 99,6 € 

Gesamt Länder/ 
Gemeinden (bereinigt)· 

106,O€ 198,0 € 236,0 € - - . - . . 

*zum Ausgleich für Verbesserungen werden 14 % die Aufwendungen für Barbeträge in Höhe von insgesamt ca. 9,5 Mio . {: (Baden·WÜrtt.) vom Bund erstattet 

··Die Regelungen des § 42b Abs. 2 SGB XII treten in Abweichung vom kabinettsentwurl erst zum 01 .01.2020 in Kraft (vgl. Art. 13 Nr. 15 BTHO). 

Daher erfolgt die komplette Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe vom Lebensunterhalt mit Erweiterung der 

Grundsicherungsleistungen des Bundes und somit die Entlastung der Kommunen ebenfalls erst zum 01.01.2020 

* "Laut Kabinettsentwurf = Erfüllungsaufwand 


